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Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG | Tagesordnung im Überblick    

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie hiermit ein zur achtundachtzigsten ordentlichen Hauptversammlung der  

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft am Donnerstag, den 05. Juni 2014, 10:30 Uhr,  

in der Jahnhalle, Eberhardstraße 16, 73312 Geislingen an der Steige.

I. Tagesordnung im Überblick

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des

gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013 

und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach 

Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten 

Lageberichts des Geschäftsjahres 2013 mit dem Bericht  

des Aufsichtsrats

 

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds 

des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

5.  Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsrats-

mitgliedern

6.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss-

prüfers für das Geschäftsjahr 2014

7.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb 

eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

   3
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II. Beschlussvorschläge zur Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses

und des gebilligten Konzernabschlusses zum  

31. Dezember 2013 und des für die Mineralbrunnen 

Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft und  

den Konzern zusammengefassten Lageberichts  

des Geschäftsjahres 2013 mit dem Bericht des  

Aufsichtsrats

Diese Unterlagen sind auf www.mineralbrunnen-ag.de 

unter der Rubrik Investor Relations zugänglich und werden 

während der Hauptversammlung ausliegen.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 

des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von EUR 2.577.652,19 

wie folgt zu verwenden:

•  Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,21 für jede

der 5.464.494 dividendenberechtigten Stammaktien für 

das Geschäftsjahr 2013

(insgesamt EUR 1.147.543,74)

•  Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,29 für jede der

2.187.360 dividendenberechtigten Vorzugsaktien für das 

Geschäftsjahr 2013

(insgesamt EUR 634.334,40)

•  Vortrag des Restbetrags in Höhe von EUR 795.774,05 

auf neue Rechnung

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung 850.206 eigene Stammaktien, die 

nicht dividendenberechtigt sind. Sollte sich die Zahl der 

eigenen Aktien bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung 

durch den Erwerb, die Einziehung oder die Veräußerung  

eigener Aktien ändern, wird der Hauptversammlung  

für diesen Fall ein entsprechend modifizierter Beschluss-

vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns unterbreitet, 

der bei unveränderter Ausschüttung der Dividende von 

EUR 0,21 pro dividendenberechtigter Stammaktie sowie 

EUR 0,29 pro dividendenberechtigter Vorzugsaktie für  

das Geschäftsjahr 2013 den Vortrag des verbleibenden 

Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorsieht.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds

des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des 

Vorstands Michael Bartholl für das Geschäftsjahr 2013 

Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern 

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung  

zu erteilen.

5.  Beschlussfassung über die Neuwahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern

Am 8. Januar 2014 hat der Vorstand der Gesellschaft  

bekanntgemacht, dass der Aufsichtsrat nicht mehr nach 

den gesetzlichen Vorschriften zusammengesetzt ist. Die 

Gesellschaft fällt nicht mehr in den Anwendungsbereich 

des Drittelbeteiligungsgesetzes. Ein Antrag gemäß § 97 

Abs. 2 AktG auf gerichtliche Feststellung der für die  

Zusammensetzung des Aufsichtsrats maßgeblichen Vor-

schriften ist innerhalb der Monatsfrist des § 97 Abs. 2 

AktG nicht gestellt worden. Damit sind die vom Vorstand 

in der Bekanntmachung vom 8. Januar 2014 angegebenen 

Vorschriften der §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG verbindlich 

geworden. Die Amtszeit sämtlicher derzeitigen Aufsichts-

ratsmitglieder endet aufgrund dessen mit Ablauf der 

Hauptversammlung am 5. Juni 2014.

Der gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung weiterhin aus insge-

samt sechs Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich 

zukünftig nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus sechs 

von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern 

zusammen. 
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die  

Zeit vom Ende der Hauptversammlung am 5. Juni 2014 bis 

zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung 

der Mitglieder des Aufsichtsrats für das vierte Geschäfts-

jahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt (wobei das  

Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitge-

rechnet wird), als Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen 

(die Mandate der Personen in Aufsichtsräten bzw. ver-

gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen sind nachstehend angegeben):

•  Dr. Richard Weber, 

Geschäftsführender Gesellschafter der  

Karlsberg Brauerei KG Weber, Homburg (Saarpfalz)

•  Ernst Fischer, 

Hotelier, Tübingen

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft

zur Förderung des Gastgewerbes in Baden- 

Württemberg mbH, Stuttgart

- Vorsitzender des Beirats und Vizepräsident 

des Verwaltungsrates der Deutschen Zentrale  

für Tourismus, Frankfurt

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der H.G.K Hotel

und Gastronomie Kauf eG, Hannover

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der EZB 

Einzugszentrale Gesellschaft für Finanzservice  

und Geschäftsbesorgung mbH, Köln

- Mitglied im Beirat der ERGO Versicherungsgruppe AG

•  Gerhard Theis, 

Geschäftsführer der Karlsberg Holding GmbH,  

Waldmohr

- Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats

der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei  

in Berlin e.V., Berlin

- Aufsichtsratsmitglied des 1. FC Kaiserslautern e.V.,

Kaiserslautern

•  Friedrich Niehoff, 

Diplom-Kaufmann und Geschäftsführer der  

Friedrich Niehoff GmbH, Gronau

- Stellvertretender Vorsitzender des Beirats der 

Wiesehoff GmbH, Schöppingen

•  Helmut Klingl, 

Außendienstmitarbeiter, Amstetten

•  Hartmut Schütze, 

Gebietsverkaufsleiter, Tettnang

Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge  

gebunden.

Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege 

der Einzelabstimmung durchzuführen.

Im Falle seiner Wahl soll Herr Dr. Richard Weber als  

Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen  

werden.

6.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-

abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschluss-

prüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 

2014 sowie für die prüferische Durchsicht des Halbjahres- 

finanzberichts und des Konzernhalbjahresfinanzberichts 

des Geschäftsjahres 2014, sofern dieser einer solchen prü-

ferischen Durchsicht unterzogen wird, zu wählen.

7.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb

eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit 

nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen 

Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Die von der 
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Hauptversammlung am 27. Juli 2011 beschlossene Ermäch-

tigung läuft bis zum 26. Juli 2016. Da der Ermächtigungs-

beschluss vom 27. Juli 2011 durch das öffentliche Aktien-

rückkaufangebot vom 3. Juni 2013 bereits in erheblichem 

Umfang ausgeschöpft wurde, soll der Hauptversammlung 

vorgeschlagen werden, der Gesellschaft erneut eine 

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu gewähren. 

Entsprechend § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG soll die Ermächtigung 

für die Dauer von fünf Jahren erteilt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

 

Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

ermächtigt, im Zeitraum bis zum 4. Juni 2019 wahlweise 

eigene Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugs- 

aktien bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen Grund- 

kapitals zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder  

in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines 

oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft oder durch 

Dritte für Rechnung der Gesellschaft ausgeübt werden. 

Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen 

eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden 

oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu 

keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfal-

len. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels 

in eigenen Aktien ausgenutzt werden.

Der Erwerb darf über die Börse oder mittels eines an die 

Inhaber der entsprechenden Aktiengattung gerichteten  

öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer an die  

Inhaber der entsprechenden Aktiengattung gerichteten 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufs- 

angebots erfolgen. 

•  Im Fall des Erwerbs über die Börse darf der Erwerbspreis

(ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch 

die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs der jeweiligen  

Aktiengattung an der Baden-Württembergischen Wert-

papierbörse, Stuttgart um nicht mehr als 10 % über- 

bzw. unterschreiten. Wird bis 12:00 Uhr Ortszeit des 

jeweiligen Handelstages kein Eröffnungskurs festgestellt, 

ist der letzte Schlusskurs des vorangegangenen Handels-

tags maßgeblich.

•  Bei einem öffentlichen Kaufangebot bzw. bei einer

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufs-

angebots dürfen der gebotene Kaufpreis bzw. die Grenz-

werte der gebotenen Verkaufspreisspanne je Aktie (ohne 

Erwerbsnebenkosten) den Schlusskurs der jeweiligen 

Aktiengattung an der Baden-Württembergischen Wert-

papierbörse, Stuttgart am dritten Börsentag vor dem Tag 

der öffentlichen Ankündigung des Angebots um nicht 

mehr als 20 % über- bzw. unterschreiten. Ergeben sich 

nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. der 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufs-

angebots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen 

Kurses, so kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur 

Abgabe eines Angebots angepasst werden. In diesem Fall 

wird auf den Durchschnittsschlusskurs der drei Börsen-

handelstage vor der Veröffentlichung einer etwaigen 

Anpassung abgestellt. Sofern die Nachfrage das Volumen 

des Kaufangebots überschreitet, muss die Annahme nach 

Quoten proportional zur Anzahl der zum Erwerb ange-

botenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme 

geringer Stückzahlen kann im rechtlich zulässigen Rah-

men, maximal aber bis zu 100 Stück angedienter Aktien 

je Aktionär, vorgesehen werden.

Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die 

auf Grund dieser Ermächtigung erworben werden, zu allen 

gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere auch unter 

Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre auf 

die eigenen Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 

und 4 AktG zu den folgenden Zwecken zu verwenden:

•  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats eine Veräußerung erworbener eigener Aktien 
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in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot 

an alle Aktionäre vorzunehmen, wenn die erworbenen 

eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den 

Börsenkurs von Stamm- bzw. Vorzugsaktien der Gesell-

schaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräuße-

rung nicht wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher 

Börsenkurs gilt der Mittelwert der an der Baden-Württem-

bergischen Wertpapierbörse, Stuttgart festgestellten 

Schlusskurse der Stamm- bzw. Vorzugsaktien der Gesell-

schaft an den letzten zehn Börsentagen vor der Veräuße-

rung der Aktien. Dieser Ausschluss des Bezugsrechts ist 

auf insgesamt höchstens 10 % sowohl des im Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung als auch des 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung beste-

henden Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Auf 

diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer 

Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender 

Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugs-

rechtsausschluss ausgegeben werden. 

• Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden,

insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Erwerb 

von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Unter-

nehmensbeteiligungen sowie Zusammenschlüssen von 

Unternehmen.

•  Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats

Personen, die in einem Arbeitsverhältnis mit der Gesell-

schaft oder nachgeordneten verbundenen Unternehmen 

im Sinne der §§ 15 ff. AktG stehen oder standen, zum 

Erwerb angeboten werden. 

Ferner wird der Vorstand ermächtigt, die auf der Grund-

lage dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 

•  durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre oder

über die Börse wieder zu veräußern; oder

•  mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen, ohne

dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines  

weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie 

können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapital-

herabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechne- 

rischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital

der Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung 

kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt 

werden. Von der Ermächtigung zur Einziehung kann 

mehrfach Gebrauch gemacht werden. Erfolgt die Ein-

ziehung im vereinfachten Verfahren, ist der Vorstand 

zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung 

ermächtigt.

Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am  

27. Juli 2011 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb  

eigener Aktien wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens dieser neuen Ermächtigung aufgehoben. 

Die in dieser Ermächtigung genannten Verwendungs- 

zwecke gelten auch für auf Grundlage früherer Ermäch-

tigungen erworbene eigene Aktien.
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Nach dem zu Tagesordnungspunkt 7 der am 5. Juni 2014 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorgeschlage-

nen Beschluss soll die Gesellschaft erneut ermächtigt werden, 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eigene Aktien bis zu 10 % des 

Grundkapitals zu erwerben. Die bisher bestehende, von der 

Hauptversammlung vom 27. Juli 2011 erteilte Ermächtigung 

hat gemäß den Bestimmungen des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

eine Laufzeit bis zum 26. Juli 2016. Da der Ermächtigungsbe-

schluss vom 27. Juli 2011 durch das Aktienrückkaufangebot 

vom 3. Juni 2013 jedoch bereits in erheblichem Umfang 

ausgeschöpft ist, soll die Ermächtigung für den Zeitraum bis 

zum 4. Juni 2019 erneuert werden. Mit der neuen Ermächti-

gung wird erreicht, dass die Gesellschaft weiterhin in der Lage 

ist, von dem Finanzinstrument des Erwerbs eigener Aktien 

Gebrauch zu machen, um die damit verbundenen Vorteile im 

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren.

Diese Ermächtigung besteht in den gesetzlichen Grenzen der 

§§ 71 Abs. 2, 71d und 71e AktG. Dies bedeutet, dass von der 

neuen Ermächtigung insbesondere dann kein Gebrauch ge-

macht werden kann, wenn und soweit aufgrund vergangener 

Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien bis zur zulässigen 

Grenze Gebrauch gemacht worden ist und die auf diese Weise 

erworbenen Aktien nicht veräußert oder eingezogen worden 

sind. 

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch 

die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches, 

an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot 

oder durch die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines Ver-

kaufsangebots zu erwerben. Dabei ist die Gesellschaft gemäß 

aktienrechtlicher Bestimmungen zur Wahrung des Gleich-

behandlungsgrundsatzes verpflichtet. Bei der öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots können die 

Adressaten der Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien 

und – bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis sie 

diese der Gesellschaft anbieten möchten. Sofern ein öffent-

liches Kaufangebot überzeichnet ist bzw. – im Falle einer Auf-

forderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots – von mehreren 

Angeboten zum gleichen Preis nicht sämtliche angenommen 

werden können, muss die Annahme nach Quoten proporti-

onal zur Anzahl der zum Erwerb angebotenen Aktien erfolgen.

Jedoch soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme von 

Offerten oder Teilen von Offerten bis zu maximal 100 Stück 

Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene 

Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und 

kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische 

Abwicklung zu erleichtern.

Weder der gebotene Kaufpreis noch die Grenzwerte der  

gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsneben- 

kosten) dürfen den Schlusskurs der jeweiligen Aktiengat-

tung an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse, 

Stuttgart am dritten Börsentag vor dem Tag der öffentlichen 

Ankündigung des Angebots um mehr als 20 % über- bzw. 

unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines 

Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 

eines Verkaufsangebots erhebliche Abweichungen gegenüber 

dem maßgeblichen Kurs, so kann das Angebot bzw. die 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots angepasst werden. 

In diesem Fall wird auf den Durchschnittsschlusskurs der drei 

Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung einer etwaigen 

Anpassung abgestellt. 

Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich 

zulässigen Zwecken verwendet werden, insbesondere auch 

zu den folgenden Zwecken – insoweit unter Ausschluss des 

gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 71 Abs. 1 

Nr. 8, 186 Abs. 3 und 4 AktG: 

•  Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, die erwor-

benen eigenen Aktien außerhalb der Börse gegen Barleis-

tung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußern. 

Voraussetzung dafür ist, dass die Aktien zu einem Preis ver-

äußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesell-

schaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung 

nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung 

wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender 

III. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 7 
der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG (Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien)
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Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen 

Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss 

Gebrauch gemacht. Dem Gedanken des Verwässerungs-

schutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, 

dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, 

der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unter-

schreitet. Den Aktionären entsteht, soweit sie am Erhalt ihrer 

Stimmrechtsquote interessiert sind, kein Nachteil, da sie die 

entsprechende Anzahl von Aktien jederzeit an der Börse 

hinzuerwerben können. 

Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die 

eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der 

Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis 

nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden 

Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen. Der Ab-

schlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung der 

Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5 % des aktuellen 

Börsenpreises betragen. Die Ermächtigung gilt mit der Maß-

gabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß  

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt  

10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Die Er-

mächtigung liegt im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr 

einen größeren Handlungsspielraum verschafft. Sie gibt der 

Gesellschaft die Möglichkeit, sich aufgrund einer günstigen 

Börsensituation bietende Gelegenheiten schneller und vor 

allem kostengünstiger zu nutzen, als dies bei einer Veräuße-

rung nach den Regeln der Einräumung eines Bezugsrechts 

an die Aktionäre der Fall wäre. 

•  Aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung können

die erworbenen Aktien der Gesellschaft auch verwendet  

werden, um mit ihnen als Gegenleistung Unternehmen,  

Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen 

zu erwerben. Dadurch wird die Gesellschaft in die Lage 

versetzt, in geeigneten Fällen Unternehmen, Teile von Unter-

nehmen oder Unternehmensbeteiligungen nicht nur durch 

Zahlung eines Kaufpreises in bar, sondern auch im Wege 

einer Gegenleistung durch Überlassung von Aktien der 

Gesellschaft erwerben zu können. Das nationale und inter-

nationale Marktgeschehen verlangt zunehmend nach dieser 

Form der Gegenleistung. Dadurch werden zudem die liqui-

den Mittel der Gesellschaft geschont und der Umfang einer 

möglichen Kaufpreisfinanzierung verringert. Konkrete Pläne 

für das Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen nicht.

•  Aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung kann der

Vorstand des Weiteren mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, wenn die 

eigenen Aktien an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis 

mit der Gesellschaft oder nachgeordneten verbundenen 

Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG stehen oder 

standen, zum Erwerb angeboten werden. Dadurch soll der 

Gesellschaft die Möglichkeit eingeräumt werden, Beleg-

schaftsaktien auszugeben. Im Gegensatz zu anderen Formen 

der Mitarbeiterbeteiligung wie etwa Aktienoptionsprogram-

men oder aktienkursbasierten Vergütungssystemen tragen 

Belegschaftsaktien zu einer stärkeren Identifikation der 

Mitarbeiter mit der Gesellschaft bei, da sie zum Erwerb der 

Aktien eigene Mittel einsetzen und die Aktien über einen 

längeren Zeitraum halten müssen. Aus Sicht des Vorstands 

liegt in der Option zur Ausgabe von Belegschaftsaktien eine 

gute Ergänzung zu konventionellen Vergütungsbestand- 

teilen. Die Verwendung eigener Aktien für diese Zwecke 

macht dabei die Schaffung neuer Aktien entbehrlich. 

Ferner können die eigenen Aktien durch ein öffentliches An-

gebot an alle Aktionäre oder über die Börse wiederveräußert 

werden. Mit diesen Möglichkeiten des Verkaufs wird das 

Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung bei der Veräuße-

rung der Aktien gewahrt. 

Die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen 

eigenen Aktien können zudem von der Gesellschaft ohne 

erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen 

werden. Entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die 
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Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung ihrer voll 

eingezahlten Stückaktien beschließen, auch ohne dass damit 

eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erfor-

derlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben 

der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative 

ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien 

ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der 

rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital 

der Gesellschaft. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt 

werden, die erforderlich werdende Änderung der Satzung 

hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernden 

Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils Bericht 

über die Ausnutzung dieser Ermächtigung erstatten. 

Die in der vorgeschlagenen Ermächtigung genannten  

Zwecke sollen sich auch auf eigene Aktien erstrecken, die 

die Gesellschaft aufgrund vorangegangener Ermächtigun-

gen bereits erworben hat. Für den Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre gelten die vorstehend gemachten 

Ausführungen entsprechend.

Die Interessen der Aktionäre werden daher insgesamt für 

den Fall der Wahrnehmung der Ermächtigung zum Bezugs-

rechtsausschluss nicht unangemessen beeinträchtigt.
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IV. Weitere Angaben zur Einberufung

1.  Teilnahme an der Hauptversammlung und 

Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-

übung des Stimmrechts sind gemäß § 19 der Satzung nur 

die Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversamm-

lung anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen. Die 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen in Textform 

erstellten besonderen Nachweis des depotführenden Ins-

tituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Der Nachweis 

hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages  

vor der Hauptversammlung (also auf den 15. Mai 2014,  

00:00 Uhr (Nachweisstichtag) zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 

müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der 

Hauptversammlung unter der folgenden Adresse zugehen, 

wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Versammlung 

nicht mitzurechnen sind (also spätestens am 29. Mai 2014, 

24:00 Uhr):

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft

c/o Landesbank Baden-Württemberg

4027/H Hauptversammlungen

Am Hauptbahnhof 2

70173 Stuttgart

Telefax: 0711/127-79256

E-Mail: hv-anmeldung@lbbw.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an  

der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als  

Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes 

erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Um-

fang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich 

nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstich-

tag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die 

Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der 

vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbe-

sitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und 

den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteils-

besitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; 

d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstich-

tag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur 

Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entspre-

chendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach 

dem Nachweisstichtag.

Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien 

besitzen und erst danach Aktionär werden, sind weder 

teilnahme- noch stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag 

hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

2.  Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversamm-

lung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch 

Bevollmächtigte, z. B. durch ein depotführendes Institut, 

eine Aktionärsvereinigung, weisungsgebundene und von 

der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder eine 

Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch im Fall einer 

Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung 

des betreffenden Aktienbestandes und ein Nachweis des 

Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen 

erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-

weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 

bedürfen der Textform (§ 126b BGB), sofern nicht Kredit-

institute, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 

AktG gleichgestellte Institute, Unternehmen und Personen 

bevollmächtigt werden. Bei Bevollmächtigung von Kredit-

instituten oder diesen nach § 135 AktG gleichgestellten 

Instituten, Unternehmen und Personen sind in der Regel 

Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Be-

vollmächtigenden zu erfragen sind. Wir bitten Aktionäre, 

die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein 

anderes der nach § 135 AktG gleichgestellten Institute,  
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Unternehmen oder Personen mit der Stimmrechtsausübung 

bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu Bevollmächtigen-

den über die Form der Vollmacht abzustimmen. 

Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevoll-

mächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die 

Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann 

dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag 

der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskont-

rolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises per 

Post, Fax oder E-Mail verwenden Aktionäre beziehungs-

weise Aktionärsvertreter bitte die nachfolgende Adresse:

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft

c/o Computershare Operations Center

80249 München

Telefax: +49 (0) 89 30903-74675

E-Mail: minag-hv2014@computershare.de

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, 

werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular 

zu verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereithält. 

Es wird den ordnungsgemäß angemeldeten Personen  

zusammen mit der Eintrittskarte zugesendet und kann 

auch auf der Internetseite der Gesellschaft auf  

www.mineralbrunnen-ag.de unter der Rubrik Investor 

Relations heruntergeladen werden. Es kann zudem  

unter der vorstehend in dieser Ziffer 2 genannten Adresse 

postalisch, per Fax oder per E-Mail angefordert werden.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären auch in diesem 

Jahr an, einen von der Gesellschaft benannten weisungs-

gebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Haupt-

versammlung zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im 

Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne 

Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechts-

ausübung befugt. Die Vollmacht und Weisungen sind in 

Textform zu erteilen.

Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

werden jeder Eintrittskarte beigefügt. Sie können zudem 

unter der vorstehend in dieser Ziffer 2 genannten Adresse 

postalisch, per Fax oder per E-Mail angefordert werden. 

Sie stehen ferner auf der Internetseite der Gesellschaft auf 

www.mineralbrunnen-ag.de unter der Rubrik Investor 

Relations zum Herunterladen bereit.

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten  

Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, werden 

zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Voll-

machten nebst Weisungen spätestens bis zum  

03. Juni 2014, 24:00 Uhr (Eingang bei der Gesellschaft), 

postalisch, per Fax oder per E-Mail an die folgende  

Adresse zu übermitteln:

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft

c/o Computershare Operations Center

80249 München

Telefax: +49 (0) 89 30903-74675

E-Mail: minag-hv2014@computershare.de

Nähere Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung 

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts- 

vertreter werden mit Übersendung der Eintrittskarte über- 

mittelt. Diese Informationen sind auch im Internet auf 

www.mineralbrunnen-ag.de unter der Rubrik Investor 

Relations veröffentlicht. 
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3.  Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß 

§ 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 

des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am Grund-

kapital von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, 

dass weitere Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 

und bekannt gemacht werden. Jedem zusätzlichen Punkt 

der Tagesordnung muss eine Begründung oder Beschluss-

vorlage beiliegen. 

Etwaige Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft 

mindestens 24 Tage vor der Versammlung, d.h. bis zum 

11. Mai 2014, 24:00 Uhr, unter der folgenden Adresse 

zugehen: 

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft

Investor Relations

Postfach 80

73334 Bad Überkingen

Telefax: +49 (0) 7331 / 201 – 430

E-Mail: hv2014@minag.de

Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2, 

Abs. 1 i.V.m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass 

sie mindestens seit drei Monaten vor dem Tag der Haupt-

versammlung bei der Gesellschaft Inhaber der erforder-

lichen Zahl an Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 

Entscheidung über das Ergänzungsverlangen halten.

4.  Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß

§§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, 

Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen zu den  

Punkten der Tagesordnung zu übersenden. Sollen die 

Gegenanträge durch die Gesellschaft zugänglich gemacht 

werden, müssen sie der Gesellschaft mit Begründung  

mindestens 14 Tage vor der Versammlung, d.h. bis zum  

21. Mai 2014, 24:00 Uhr, wie folgt zugehen:

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft

Investor Relations

Postfach 80

73334 Bad Überkingen

Telefax: +49 (0) 7331 / 201 – 430

E-Mail: hv2014@minag.de

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden zugänglich 

zu machende Gegenanträge von Aktionären einschließlich 

dem Namen des Aktionärs und der Begründung sowie  

etwaigen Stellungnahmen der Verwaltung hierzu unver-

züglich im Internet auf www.mineralbrunnen-ag.de 

unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht.

Die vorstehenden Ausführungen gelten gemäß § 127 AktG 

für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß. 

Solche Vorschläge müssen jedoch nicht begründet werden. 

Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Grün-

den braucht die Gesellschaft einen Wahlvorschlag unter 

anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der 

Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort 

des Kandidaten enthält. 

5.  Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 

Abs. 1 AktG

Der Vorstand hat in der Hauptversammlung gemäß § 131 

Abs. 1 AktG jedem Aktionär auf sein Verlangen Auskunft 

über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit 

dies zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der  

Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht er-

streckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 

Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der 

in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, 

ebenfalls unter der Voraussetzung, dass dies zur sach-

gemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung 

erforderlich ist.
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6.  Veröffentlichungen auf der Internetseite

Die Gesellschaft veröffentlicht alsbald nach der Einbe-

rufung der Hauptversammlung auf ihrer Internetseite unter 

www.mineralbrunnen-ag.de unter der Rubrik Investor 

Relations Informationen zur Hauptversammlung, insbe-

sondere die Einberufung der Hauptversammlung, die mit 

der Einberufung der Hauptversammlung zugänglich  

zu machenden Unterlagen, Anträge von Aktionären und  

weitergehende Ausführungen zu den vorgenannten  

Aktionärsrechten.

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Haupt-

versammlung unter derselben Internetadresse bekannt 

gegeben. 

7.  Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

beträgt die Gesamtzahl der Aktien an der Gesellschaft 

8.502.060 (6.314.700 Stammaktien und 2.187.360 stimm-

rechtslose Vorzugsaktien). Die Vorzugsaktionäre haben in 

der Hauptversammlung kein Stimmrecht. Die Gesamtzahl 

der Stimmrechte beträgt daher 6.314.700, wovon zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung im 

Bundesanzeiger 850.206 Stimmrechte gemäß § 71b AktG 

ruhen.

Bad Überkingen, im April 2014

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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